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Paycentive Partner-Vereinbarung 
 

zwischen 
 

Partner             (bitte Firma und Adresse/Stempel einfügen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- nachfolgend „Partner“ genannt – 

und der 
 

paycentive AG  
Franz-Kobinger-Straße 7a 

86157 Augsburg 
 

- nachfolgend „paycentive“ genannt - 
 

sowie mit der paycentive AG kooperierenden Kreditinstituten und  
Finanzdienstleister/Payment-Anbieter vertreten durch die paycentive AG 

 
- nachfolgend „Banken“ genannt - 

 

 
§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
paycentive betreibt das Paycentive Loyalty-Programm im Auftrag von Banken und 
Sparkassen (Paycentive-Anbieter). Im Rahmen von Paycentive werden teilneh-
mende Unternehmen (Partner) den Kunden von paycentive bzw. den Banken 
empfohlen und werblich mit dem Ziel der Kundenbindung in der Paycentive-
Plattform präsentiert. Der lokale Handel wird nachhaltig gestärkt und die Kunden 
werden in Form eines exklusiven Kaufanreizes für den Einkauf bzw. ihre Kunden-
treue bei den Paycentive Partnern belohnt. Durch diese Vereinbarung wird die 
Abgabe bestimmter Leistungen des Partners an Endkunden sowie die Einbindung 
des Partners in werbliche Aktivitäten von paycentive geregelt. 
§ 2 Leistungen der Paycentive-Anbieter 
Folgende kostenlose Werbeleistungen werden für den Partner erbracht: 
 

a) Aufnahme des Partners in die Paycentive-Plattform (Online & Mobil) mit Logo, 
Texten, Bildergalerie und Verlinkung zur Partnerseite 

b) Bereitstellung Partner-Portal mit umfassenden Statistiken bzgl. Kunden- und 
Umsatzentwicklung 

c) Bereitstellung von Online- und POS-Werbemitteln (z. B. Tür-Aufklebern), zur 
Kennzeichnung des Partners als Top Adresse der Region 

d) Aufnahme in das Empfehlungsmarketing und mögliche Kampagnen der 
Paycentive-Anbieter 

 

Die Paycentive-Anbieter behalten sich vor, Leistungen aufgrund aktueller Erforder-
nisse und Entwicklungen anzupassen bzw. abzuändern. 
§ 3 Leistungen des Partners   
(1) Exklusiver Kaufanreiz 
Der Partner bietet den folgenden Kaufanreiz (Incentive) auf den Bruttokaufpreis: 
 
 

Basis-Kaufanreiz (bitte ankreuzen)              

                     ☐          ☐         ☐         ☐         ☐                          
  

Cashback:       3%         4%        5%        6%       __%          
 

Servicegebühr:       zzgl. einer Servicegebühr von 1,75%  
In der Servicegebühr sind die Einbindung, der Betrieb des Loyalty-Programms und die Präsenta-
tionen in den Medien der Paycentive-Anbieter enthalten. 
 

 
 

Treuebonus (optionaler Bonus für besonders gute Kunden) 
 

☐  1%       ☐  2%       Extra-Cashback ab mindestens ________ € Umsatz/Monat 
 

 
Die Erfassung der Incentives erfolgt automatisiert durch das Paycentive-System 
auf Basis der Zahlungsvorgänge zwischen Partner und Endkunden. Die Auszah-
lung an die Endkunden (Cashback) erfolgt zzgl. der o.a. Servicegebühr vom Brut-
tokaufpreis. Die Höhe der Transaktionsgebühr kann durch paycentive mit Wirkung 
für die Zukunft angepasst werden, falls dies aufgrund kalkulatorischer Gründe 
geboten scheint. 
(2) Zahlungsmittel 
Endkunden haben nur Anspruch auf Gewährung der Vergünstigung bei Bezahlung 
des Kaufpreises mit einem von den Paycentive-Anbietern autorisierten Zahlungs-
mittel. Als solche gelten alle elektronischen Zahlungsmittel, die der Partner zur 
Zahlung akzeptiert (z. B. Girocard, Kreditkarten, Mobile Payment Verfahren) und 
die von den Paycentive-Anbietern für das Paycentive Loyalty-Programm angebun-
den und freigeschaltet wurden. 
(3) Kommunikation der Partnerschaft 
Der Partner sorgt dafür, dass seinen Kunden die Paycentive-Partnerschaft kom-
muniziert wird. Hierzu bringt er die von paycentive kostenlos zur Verfügung gestell-
ten POS-Werbemittel gut sichtbar in seinen Geschäftsräumen (Eingang, Kassen-
bereich usw.) und auf seiner Website an. 
(4) Exklusivität 
Der Partner nimmt während der Laufzeit dieser Vereinbarung an keinem anderen 
auf Zahlungsmedien basierendem oder ähnlichem Loyalty-Programm teil. Bereits 
bestehende Verträge mit anderen Loyalty-Programmen sind hiervon ausgenom-
men. 
§ 4 Guthabenkonto 
Die Paycentive-Anbieter stellen dem Partner ein Guthabenkonto für die Auszah-
lung der vereinbarten Vergünstigung an die Endkunden und der Transaktionsge-
bühr zur Verfügung. Die an die Endkunden ausgezahlten Vergünstigungen werden 
mit dem Guthaben des Partners verrechnet. Das Guthabenkonto muss vor Frei-
schaltung des Partners für das Paycentive Loyalty-Programm mit einem Betrag 

von: ☐ 100,-- €; ☐ 250,-- €; ☐ 500,-- €; ☐ _____ € je teilnehmender Filiale des 
Partners aufgeladen werden. Die Aufladung erfolgt via SEPA-Lastschrift vom Konto 
des Partners. Unterschreitet das Guthaben die Deckungsgrenze (mind. 5€) findet 
eine erneute Aufladung durch Lastschrift statt. Sollte aufgrund erhöhter Nutzung 
ein höherer Aufladebetrag erforderlich sein, können die Paycentive-Anbieter diesen 

entsprechend anpassen, so dass grds. max. eine Aufladung pro Monat erfolgt. Die 
Paycentive-Anbieter werden den Partner über eine solche Anpassung informieren. 
paycentive übernimmt die Verwaltung des Guthabenkontos für die Paycentive-
Anbieter und den Partner. Evtl. Gebühren für Rücklastschriften trägt der Partner, 
soweit diese in seinen Verantwortungsbereich fallen. Bei Beendigung der Verein-
barung wird dem Partner das nicht ausgeschöpfte Guthaben zurückerstattet. 
§ 5 Vertretung der Banken durch paycentive 
paycentive vertritt die Banken hinsichtlich dieser Vereinbarung vollumfänglich. Eine 
aktuelle Liste der teilnehmenden Banken liegt dieser Vereinbarung bei und ist 
jederzeit im Internet unter www.paycentive.de/banken einzusehen. Alle Erklärun-
gen des Partners zu dieser Vereinbarung sind an paycentive zu richten, sie gelten 
dann ebenfalls für alle teilnehmenden Banken. Alle Erklärungen von paycentive zu 
dieser Vereinbarung gegenüber dem Partner werden ebenfalls im Namen aller 
teilnehmenden Banken abgegeben.  
§ 6 Laufzeit und Kündigung 
Diese Vereinbarung beginnt sofort und läuft für 12 Monate. Sie verlängert sich 
jeweils automatisch um weitere 12 Monate, falls keine der Parteien die Vereinba-
rung mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende schriftlich kündigt. Unbe-
rührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. Die 
Vereinbarung ist nur im Ganzen kündbar, entweder durch den Partner gegenüber 
paycentive, oder durch paycentive gegenüber dem Partner. Eine Kündigung wirkt 
in diesem Fall gegenüber allen Vertragspartnern. Änderungen bei teilnehmenden 
Banken berechtigen nicht zur Kündigung. 
§ 7 Sonstiges 
Sofern Endkunden Produkte/Dienstleistungen beim Partner erwerben, kommt eine 
vertragliche Beziehung ausschließlich zwischen dem Endkunden und dem Partner 
zustande. 
Die Paycentive-Anbieter werden ausschließlich Zahlungsvorgänge zwischen 
Partner und Endkunden auswerten, soweit es für den Betrieb des Paycentive 
Programms erforderlich ist. Der Partner erteilt hierzu sein Einverständnis. 
Der Partner räumt den Paycentive-Anbietern das nicht ausschließliche Recht ein, 
Logos, Marken-/Firmennamen, Texte und Bildmaterialien des Partners auf Werbe-
mitteln und für Marketing-Kampagnen einzusetzen. Dazu stellt der Partner auch 
den Inhalt seiner Internetpräsenz zur Verfügung. 
Der Partner stellt die Paycentive-Anbieter von Ansprüchen Dritter frei, die auf 
rechtswidrigen Handlungen oder inhaltlichen Fehlern der vom Partner zur Verfü-
gung gestellten Informationen beruhen. Dies gilt insbesondere für Urheberrechts-, 
Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen. 
paycentive ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung auf 
verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG zu übertragen. 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und 
sind von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Auch die Änderung des 
Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Vereinbarung nicht. Die Parteien verpflichten sich unwirksame oder nichtige Best-
immungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen 
oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in 
rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. 
Gerichtsstand ist Augsburg. 
 
Nur bei Teilnahme mehrerer Filialen auszufüllen 
Gesamtanzahl der teilnehmenden Filialen des Partners: __________ 
Die Adressen der Filialen sind auf der beiliegenden Liste aufgeführt. 
 
 

Für den Partner: 
 

 
Ort, Datum:    ______________________________________________ 
 
 
Name leserlich: ______________________________________________ 
 
 
Unterschrift: ______________________________________________ 
 
 

 
Für paycentive: 
 
 

Augsburg, den _________________________ 
 
 
Unterschrift: ______________________________________________
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Daten zur Paycentive Partner-Vereinbarung 
 
 

PARTNERDATEN (für interne Zwecke) 
 Firmenname  c/o  
    Straße  PLZ, Ort  
  Website  
 ZEICHNUNGSBERECHTIGTER / ANSPRECHPARTNER 
 Anrede    ☐ Herr  ☐ Frau 
  Vorname  Nachname  
    Position  E-Mail  
    Fax  Telefon  
 WERBEMITTEL 
 
Mein Logo, meine Texte (Beschreibung, Besonderheiten, Öffnungszeiten, ...) und bis zu 3 Fotos sende ich via E-Mail an  
partner@paycentive.de 
 DATEN ZUR ERFASSUNG UND ABWICKLUNG VON TRANSAKTIONEN 
 Bankverbindung 
  IBAN/Kontonr.  BIC/BLZ  
    Kreditinstitut  Gläubiger-ID  

 
Mindestbetrag für Kartenzahlung (Betrag, ab dem Kartenzahlung akzeptiert wird) 

☐ kein Mindestbetrag    ☐ Mindestbetrag: _____________ EUR 

 
Weitere Zahlungsmittel 

Neben EC/Girocard werden zurzeit folgende weitere Zahlungsmittel akzeptiert: 

 ☐ VISA         ☐ Mastercard      ☐ Sonstige: ______________________ 

 
Notwendige Daten zur Erfassung von Zahlungen mit weiteren Zahlungsmitteln teile ich paycentive während der Laufzeit der Vereinbarung 
ggf. auf Anfrage mit.  
 
DATEN ZUM KARTENZAHLUNGSTERMINAL 
 Kartenzahlungsterminal-ID 

 
☐ Es ist mindestens ein Kartenzahlungsterminal in der Location vorhanden. Die Identifikationsnummer(n) des/der Zahlungsterminal(s) 

lautet/lauten:  __________________________________________________________________________________ 

 
☐ Der Betrieb eines Kartenzahlungsterminals ist geplant ab folgendem Datum: _____________________ 
 
Bankverbindung 

☐ Die Bankverbindung zum Einzug von Kartenzahlungen entspricht der oben angegebenen. 

☐ Die Bankverbindung zum Einzug von Kartenzahlungen lautet wie folgt: 

  IBAN/Kontonr.  BIC/BLZ  
    Kreditinstitut  
 
 
 
 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

 
paycentive AG, Franz-Kobinger-Str. 7a, D-86157 Augsburg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE4144400000186441 
Mandatsreferenz: PAYCENTIVE 
 
Ich ermächtige die paycentive AG, Zahlungen von meinem oben angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der paycentive AG auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 

____________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Partners 

 

VU-Nummer  
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DATEN DER LOCATION (zur Präsentation im Internet) 
 

Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

 

GGF. DATEN VON WEITEREN TEILNEHMENDEN FILIALEN 
  

Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  
 
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

  
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

 
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

  
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

 
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

  
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  
 
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  

  
Name  
  Straße  
  PLZ, Ort  
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Liste der Kreditinstitute und Finanzdienstleister/Payment-Anbieter 

 
Aktuell kooperieren folgende Kreditinstitute und Finanzdienstleister/Payment-Anbieter („Banken“) mit paycentive und 
lassen sich hinsichtlich dieser Partnervereinbarung vollumfänglich von paycentive vertreten. Die teilnehmenden 
Banken können sich während der Laufzeit dieser Vereinbarung ändern. Neue mit paycentive kooperierende Banken 
treten dieser Vereinbarung automatisch durch paycentive vertreten bei. Aus der Vereinbarung ausscheidende Banken 
lassen die Vereinbarung unberührt für sämtliche anderen Parteien bestehen.  

 
Aktuelle Liste der teilnehmenden Banken und Sparkassen (Stand: 31.03.2017): 

 
• Kreissparkasse Böblingen 

 
• Sparkasse Bodensee 

 
• Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a. d. Donau 

 
• Ostsächsische Sparkasse Dresden 

 
• Sparkasse Düsseldorf 

 
• Sparkasse Fürth 

 
• Sparkasse Göppingen 

 
• Kreissparkasse Heilbronn 

 
• Sparkasse Holstein 

 
• Stadt- und Kreisparkasse Leipzig 

 
• Kreissparkasse Ludwigsburg 

 
• Stadtsparkasse München 

 
• Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim 

 
• Kreissparkasse Nordhausen 

 
• Sparkasse Pforzheim Calw 

 
• Kreissparkasse Rottweil 

 
• Salzlandsparkasse 

 
• Stadtsparkasse Wuppertal 


